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Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Dieser Jahresplaner soll dir helfen, deine Arbeit in der 
Schule und für die Schule zu planen und die Übersicht zu 
behalten. 

Nutze die Möglichkeiten dieses Jahresplaners: 

➲ um im Kalender wichtige Termine einzutragen.                        
(Die Ferien sind gekennzeichnet, Klassenarbeiten, 
Klassenfahrten, Veranstaltungen, u.ä. kannst Du 
selbst eintragen). 

➲ um deine Hausaufgaben zu notieren und ihre 
Erledigung zu überwachen (Für jede Schulwoche ist 
eine Doppelseite vorhanden). 

➲ um Mitteilungen deiner Lehrer/innen an deine Eltern 
oder deiner Eltern an die Lehrer/innen zu notieren. 

➲ Für Entschuldigungen stehen mehrere Seiten zur 
Verfügung. 

➲ um Gesprächstermine zwischen deinen Eltern und 
deinen Lehrern zu vereinbaren. 

➲ um dich an die Grundregeln des Schullebens zu 
erinnern (Regeln der Klasse, Haus- und Schulordnung 
etc.). 

Was wir als Lehrer/in bei der Organisation 
der Arbeit von dir erwarten

1. Mit dem ersten Klingeln in den Klassenraum gehen

2. Stundenplan lesen: Was habe ich jetzt?

3. Mappe, Heft und Buch für die nächste Stunde auf den Tisch legen

4. Federmappe bereitlegen

5. Eventuell zusätzliches Material herausholen

6. Ess- und Trinkbares weglegen

7. Überflüssiges wegräumen

8. Mütze absetzen

9. Kaugummi in den Papierkorb

10. Nach der Stunde: z.B. alle Blätter einheften

11. Nach der Stunde ist vor der Stunde!

Diese Arbeitsmaterialien sollst du jederzeit und in gutem Zustand für die 
Arbeit in der Schule bereit halten:



Unser Beratungsteam
(weitere Beratungsangebote auf der Schul-Homepage unter Service/Beratungsangebote)

Stand: 03.2022

Frau Franke
Schulsozialpädagogin
(Empelde)

Schwerpunkte:

individuelle Beratung,
Sozialtraining in Klassen,

Schulverweigerung,
Berufsorientierung, BuT

Kontakt:

Schubiz (E3-005), 0511 438693-55

sophia.franke@kgs-ronnenberg.eu

Herr Löchtermann
Beratungslehrer
(Empelde und Ronnenberg)

Schwerpunkte:

individuelle Beratung,
Sozialtraining, Mobbing

Kontakt:

über die Schulsekretariate
Ronnenberg: 05109 51868-0

Empelde: 0511 438693-0

boris.loechtermann@kgs-ronnenberg.eu

Frau Magnussen
Beratungslehrerin
(Empelde und Ronnenberg)

Herr Schorp
Schulsozialpädagoge
(Empelde)

Frau Gerke
Sozialpädagogin
(Empelde)

Herr Müller
Schulsozialpädagoge
(Ronnenberg)

Schwerpunkte:

individuelle Beratung,

Sozialtraining in Klassen
und Schulverweigerung 

Kontakt:

0511 438693-23 

phillip.schorp@kgs-ronnenberg.eu 

Schwerpunkte:

individuelle Beratung,

Sozialtraining

Kontakt:

über die Schulsekretariate

Ronnenberg: 05109 51868-0
Empelde: 0511 438693-0

berit.magnussen@kgs-ronnenberg.eu

Schwerpunkte:

Berufsorientierung,
Ausbildungsplatzsuche

Kontakt:

Schubiz (E3-005), 0511 438693-52

gabriela.gerke@kgs-ronnenberg.eu

Schwerpunkte: 

Hausaufgabenwerkstatt,
individuelle Beratung,

Praxisunterricht, BuT

Kontakt:

R113, 05109 51868-27

jochen.mueller@kgs-ronnenberg.eu



 

Mobbing-Interventionsteam (MIT) 

Als Abgrenzung zum Konflikt 

ist Mobbing ein Gruppenprozess mit einer längeren zeitlichen Dauer, der darauf 
ausgelegt ist, eine Person planvoll und systematisch zu diskreditieren und 
auszugrenzen. 
Mobbing ist durch ein deutliches Machtgefälle zwischen Täter(n) und Mobbing-Ziel 
gekennzeichnet. 

 Wo kann das Problem bekannt werden? 

• Klassenlehrkraft 
• Fachlehrkraft 
• Sozialpädagogin 
• Beratungslehrkraft 
• Schulleitung 
• Sekretariat 

durch Information   

• von Mitschülerinnen / Mitschülern 
• vom Mobbing-Ziel 
• von Lehrkräften 
• von Eltern 

Kontakt zum Mobbing-Interventionsteam: 

stephanie.gruhle@kgs-ronnenberg.eu 
boris.loechtermann@kgs-ronnenberg.eu 
lueder.eickhorst@kgs-ronnenberg.eu 
paul.nieber@kgs-ronnenberg.eu 

Eltern und Lehrkräfte:  über E-Mail   

Schüler/innen:    über Mitteilung an eine Vertrauensperson 

oder  

 über E-Mail       



Umgang miteinander 
Niemand darf Gewalt anwenden! 
Auch wenn im Spaß gekämpft wird, muss die Aufforderung 
„Aufhören“ unbedingt beachtet werden! 

Bei Verstößen erfolgt je nach Schwere des Vergehens: 
- eine mündliche Verwarnung durch die Klassenlehrkraft 
- ein Brief an die Eltern    oder 
- eine Klassenkonferenz. 

Nach Möglichkeit findet eine Wiedergutmachung statt. 
Jeder Schüler/Jede Schülerin ist verpflichtet, auf Anforderung einer 
Lehrkraft seinen/ihren Namen zu nennen. 

Diese Vereinbarung und Regeln gelten für alle Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule. Bei auftretenden Problemen im 
Zusammenhang mit Regelverstößen können Vertrauenslehrer/innen, 
Beratungslehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen oder andere 
Personen um Unterstützung gebeten werden. 

Website der Schule  
Unter der Internetadresse  
www.kgs-ronnenberg.de sind wir zu erreichen. 
Ob Schulprogramm, Schulgebäude, Lageplan, 
Oberstufenverordnung oder aktuelle Presseberichte, unsere Website 
liefert vielfältige Informationen.      

Vertretungsplan 
Dein persönlicher Vertretungsplan ist zu finden unter: 
www.webuntis.com 

WebUntis ist ein als Browservariante oder als App nutzbar.  
Du bekommst individuelle Zugangsdaten und kannst dann deinen 
eigenen Vertretungs- und Stundenplan einsehen. 

Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren 
Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen  

RdErl. d. MK v. 1. 4. 2008 - 35-306-81-701/04 (Nds.MBl. Nr.24/2008 S.679) - VORIS 22410 -  
Bezug:  Erl. v. 29.6.1977 (SVBl. S.180),  
 geändert durch RdErl. v. 15.1.2004 (SVBl. S.133) - VORIS 22410 00 00 00 011 - 

1. Es wird untersagt, Waffen i.S. des Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit 
in die Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei 
sich zu führen. Dazu gehören die im Waffengesetz als verboten bezeichneten 
Gegenstände (insbesondere die so genannten Springmesser, Fallmesser, 
Einhandmesser und Messer mit einer festen Klinge von mehr als 12 cm Klingenlänge, 
Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) sowie Schusswaffen (einschließlich 
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen). 

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z.B. Gassprühgeräte), 
Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie Schlachter-, Küchen- oder 
Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der 
Erlaubnispflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom 
Anwendungsbereich des Waffengesetzes ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. 
Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 
Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichführen von Nachbildungen von 
Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i.S. des 
Waffengesetzes verwechselt werden können. 

4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz 
einer Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (z.B. Jagdschein) oder erlaubnisfreie 
Waffen erwerben dürfen. 

5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für 
explosive Verbindungen verwendet zu werden.

6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z. B. für Sport- und 
Theaterveranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während 
Schulveranstaltungen mit Essensverkauf.

7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt 
dieses RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen 
besonders einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot 
des Mitbringens von Waffen usw. eine Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme zur Folge 
haben kann. 

8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel 
erstes und fünftes Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den 
Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben. 

9. Dieser RdErl. tritt am 1.1.2009 in Kraft. Gleichzeitig wird der Bezugserlass aufgehoben.



 

 

 Wer war Marie Curie? 

      
      

Marie Curie wurde am 7. 
November 1867 als Marie 
Sklodowska in Warschau 
geboren. Obwohl sie ihr 

Studium der Physik und Chemie in 
Paris aus finanziellen Gründen erst mit 
25 Jahren aufnehmen konnte, bestand sie 
alle Prüfungen mit Auszeichnung und wurde 
Assistentin des Physikers Becquerel. 
Mit Beginn ihrer Forschung war sie von der Existenz neuer 
Elemente, von denen bisher unbekannte Strahlungen ausgingen, 
überzeugt. In  
Zusammenarbeit mit ihrem Mann, Pierre Curie, gelang es ihr 
1898 zwei radioaktive Elemente nachzuweisen, das Radium und 
das Polonium. 
Gemeinsam mit Becquerel erhielten die Curies 1903 den 
Nobelpreis für Physik. Nach dem Tod ihres Mannes im 
Jahre1906 trat sie dessen Nachfolge im Lehramt an der 
Sorbonne an. 
1911 erhielt sie zum zweiten Mal den Nobelpreis, diesmal für 
Chemie. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt. 
Sie starb am 04. Juli 1934 in Sancellemoz in Frankreich an einer 
durch radioaktive Strahlung verursachten Blutkrankheit. 
Die Leichname von Marie Curie und ihrem Mann wurden im 
Pantheon in Paris beigesetzt.



 

Leitfaden zur Kommunikation zwischen Erziehungs-
berechtigten und der Schule 

Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit! 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

wir wünschen uns zum Wohl Ihrer Kinder eine gute Zusammenarbeit. Darunter 
verstehen wir, dass Sie als Erziehungsberechtigte teilhaben sollen an dem, was Ihre 
Kinder in der Schule lernen und erleben. Vielleicht machen Sie sich Gedanken über 
die Lernatmosphäre in der Klasse oder Sie stellen sich die Frage, ob Ihr Kind in der 
Klasse/ in der Schule gut zurechtkommt. Auch wenn Sie sich Gedanken über den 
Leistungsstand Ihres Kindes machen und weitere Wege aufgezeigt haben möchten, 
sind die Lehrkräfte die Ansprechpartner.  

Damit wir zum Wohl Ihres Kindes immer einen guten Weg der Kommunikation finden, 
haben wir einen Leitfaden zur Kommunikation zwischen Erziehungsberechtigten und 
der Schule erstellt. Wir versprechen uns von der  transparenten und direkten 
Gesprächskultur  einen geregelten, fairen und vor allem zielführenden Umgang im 
schulischen Zusammenleben. 

Wir sichern Ihnen zu, dass wir Nachfragen zeitnah bearbeiten werden, denn: 

Miteinander reden hilft. 

K o m m u n i k a t i o n s w e g e u n d A n s p r e c h p a r t n e r f ü r 
Erziehungsberechtigte 

Fragen zur schulischen Organisation 

➢ Sie können sich Informationen über unsere Homepage verschaffen. Bleiben 
Fragen offen, wenden Sie sich bitte an die Sekretariate. Von da aus werden 
Sie zu den jeweils Verantwortlichen weitergeleitet. 

Fragen zur ( schulischen) Entwicklung Ihres Kindes 

➢ Bitte sprechen Sie die Klassenlehrkraft / den Tutor oder eine 
Beratungslehrkraft an.  

➢ Die Beratungslehrkräfte können zu jedem Zeitpunkt zu schwierigen 
Gesprächen befragt oder hinzugezogen werden.  Sie haben Zugang zu 
weiteren Unterstützungssystemen.  

Fragen zu/Schwierigkeiten mit allgemeinen Belangen der Klasse 

➢ Bitte sprechen Sie in eigener Sache immer zuerst die Klassenlehrkraft / den 
Tutor an. 



 

➢ Sie können sich  auch Unterstützung bei der Elternvertretung Ihrer Klasse 
holen. 

➢ Sollten die offenen Fragen / Schwierigkeiten nach einem Gespräch nicht 
geklärt sein, können Sie sich an die Schulzweigleitungen wenden. 

Fragen an / Schwierigkeiten mit einer Lehrkraft 

➢ Zuerst sollten die Schüler:innen die Lehrkraft ansprechen, wenn es zu Fragen 
oder Schwierigkeiten kommt. 

➢ Bei Nichtklärung suchen dann die Erziehungsberechtigten ein direktes 
Gespräch mit der Lehrkraft. 

➢ Sollten auch danach Fragen nicht beantwortet oder die Schwierigkeiten nicht 
ausgeräumt sein, kann sowohl die zuständige Schulzweigleitung als auch das 
Beratungsteam zur vermittelnden Funktion hinzugezogen werden.  
Die Beratungslehrkräfte können zu jedem Zeitpunkt zu Gesprächen          
hinzugezogen werden. 
Wenn  Fragen oder  Schwierigkeiten auch so nicht geklärt werden können, 
werden sich die Zweigleiterinnen an den Schulleiter  wenden. 

➢ Bei ungeklärter Problemlage kann danach eine große Runde evtl. auch nach 
Heranziehung externer Kräfte tagen, um eine gute Lösung für die Schülerin /   
den Schüler zu finden.  

Kontaktmöglichkeiten: 

Zweigleitung Hauptschulzweig:   Nadine Neubauer  
Zweigleitung Realschulzweig:    Katrin Winterroth 
Zweigleitung Gymnasialzweig:   Dirk Horsten 
Ansprechpartner Standort in Ronnenberg: Nina Guardiola 

Koordinatorin E-Phase:    Katharina Thormann 
Koordinator Q1:     Karsten Hohaus 

Beratungsteam:     Berit Magnussen 
          Boris Löchtermann  
Sie erreichen die entsprechenden Personen unter der Telefonnummer 0511 - 
4386930 über das Sekretariat in Empelde oder für Klasse 5&6 über das Sekretariat 
in Ronnenberg unter 05109 - 51868.  

Wenn telefonisch kein Kontakt hergestellt werden kann, besteht die Möglichkeit, die 
Ansprechpartner über ihre dienstliche E-Mail Adresse zu erreichen. Diese setzen 
sich folgendermaßen zusammen:    vorname.name@kgs-ronnenberg.eu 

Die Schulleitung der  Marie Curie Schule 



 
Die Schulordnung der Marie Curie Schule 

Präambel 
Unser gemeinsames Anliegen ist es, die Marie Curie Schule als einen Lern- 

und Lebensort zu gestalten, an dem ALLE ihre individuellen Fähigkeiten 
entwickeln und ihre Persönlichkeit angstfrei entfalten können. 

Damit wir diese Ziele erreichen, ist es wichtig, dass sich alle SchülerInnen, 
LehrerInnen und MitarbeiterInnen an folgende Grundsätze halten:  

 

Unsere Schule ist integrativ und offen, 
das heißt: 

Ich verhalte mich allen Menschen der Schulgemeinschaft 
gegenüber freundlich, fair, respektvoll und hilfsbereit. 

Ich nehme die Meinung anderer ernst und diskutiere sie in einem 
angemessenen Rahmen. 

Ich betrachte die Vielfalt meiner Schule als Bereicherung 
(Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, Menschen jeglicher 
Herkunft, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung und 
jeglichen Geschlechts). 

Für eine gemeinsame Verständigung spreche ich Deutsch, 
solange ich mich auf dem Schulgelände befinde (Ausnahme: 
Fremdsprachenunterricht und Sprachlern-schülerInnen). 

Unsere Schule ist leistungsbewusst und 
zielorientiert, das heißt: 

Ich bin pünktlich und habe mein Material zur Hand.  

Ich respektiere das Recht anderer auf ungestörten Unterricht.  

Ich beteilige mich konstruktiv am Unterricht und halte mich an die 
Gesprächsregeln.  

Ich benutze digitale Endgeräte nur für schulische Zwecke und halte 
mich an das Handyverbot von der 1. bis zur 6. Schulstunde. 

Ich halte mich an die vereinbarten Gebäude- und Pausenregeln. 

U n s e r e S c h u l e i s t s o z i a l u n d 
verantwortungsbewusst, das heißt: 

Ich bleibe während der Unterrichtszeit auf dem Schulgelände 
(Ausnahme: SchülerInnen der Sek II).  

Ich respektiere die ausgewiesenen Ruhebereiche.  

Wenn ich eine Auseinandersetzung habe, löse ich den Vorfall 
sowohl verbal als auch körperlich gewaltfrei oder hole Hilfe.  

Ich zeige Zivilcourage, wenn ich Bedrohung, Gewalttätigkeit, 
Diebstahl oder Sachbeschädigung beobachte.  

Ich halte die Unterrichtsräume und den Schulhof sauber und 
ordentlich. 

Ich entsorge Müll sachgerecht, auch wenn er nicht von mir stammt.  

Ich hinterlasse unsere Toilettenbereiche so, dass sich alle 
wohlfühlen.  

Ich gehe sparsam mit unseren Ressourcen um (Wasser, Strom, 
Gas, Licht, Papier).



Verbot von Drogen 
Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sowie Drogen 
jeglicher Art sind in der Schule verboten. 

Materialgeld 
Auf Beschluss der Gesamtkonferenz und mit Zustimmung des Schüler- und 
Elternrates werden in allen Klassen und Profilkursen für Materialien als 
Pauschale 10,00 € pro Schuljahr eingesammelt. 

Regeln für die Teilnahme am Sportunterricht 
 in den Klassen 5 -10 

1. Die Teilnahme am Sportunterricht ist für alle Schüler*innen verpflichtend. 
Auch Schwimmunterricht ist Teil des Sportunterrichts. 

2. Die Sportnote wird im wesentlichen durch die motorische Leistung 
bestimmt, welche sich aus der Individual,-Sozial,- und Sachnorm 
zusammensetzt. 

3. Schüler*innen, die am Tage des Unterrichts eine Entschuldigung für die 
Teilnahme am Sportunterricht vorweisen, müssen während der 
Sportstunden anwesend sein. Sie werden zu unterstützenden Tätigkeiten 
herangezogenerbringen. Von Ihnen kann eine Ersatzleistung verlangt 
werden. Hierzu kann auch (z. B. beim Schwimmen) der Unterricht in 
einer anderen Lerngruppe/ einem anderen Fach gehören. 

4. Um den Sportunterricht nicht zu stören oder zu behindern, soll die 
Sportkleidung nicht aufreizend sein. Vielmehr ist das Tragen von 
passender, funktioneller und angemessener Sportkleidung verpflichtend. 
Dazu gehören ein T-Shirt (mit Arm, nicht schulterfrei o. ä.) oder ein 
langärmliges Sportoberteil, eine Sporthose (keine „Hotpants“), bei Bedarf 
warme Kleidung zum Überziehen für den Sportunterricht außerhalb der 
Halle. Die Sporthallen dürfen nur mit Hallenturnschuhen mit heller Sohle 
betreten werden. 
Im Schwimmunterricht ist angemessene Schwimmbekleidung zu tragen, 
z.B. ein Badeanzug oder ein Burkini statt Bikini. Unterwäsche darf 
grundsätzlich nicht unter der Schwimmkleidung getragen werden.      

5. Schülerinnen sollen am Sportunterricht grundsätzlich auch während der 
Menstruation teilnehmen, also in jedem Falle Sportkleidung mitbringen.  

6. Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht sowie Nicht-Einhalten der 
Regeln wird als Leistungsverweigerung gewertet; das bedeutet die Note 
„ungenügend“ (6). 

7. Für die Schüler*inne besteht eine Bringschuld für Entschuldigungen. Die 
Zeit dafür beträgt zwei Wochen. 

8. Eine längerfristige Befreiung vom Sportunterricht z.B. wegen Verletzung 
oder Krankheit (bei mehr als 4 Wochen) kann nur durch die Schulleitung 
ausgesprochen werden. Der Antrag an die Schulleitung ist unmittelbar 
bei Kenntnis der Zeitraumes mit Vorlage des entsprechenden Attests zu 
stellen.   

9. Die Kosten des Attests tragen die Erziehungsberechtigten. 
10. Treffpunkte: 

Empelde: 
Sportkurse in der Großsporthalle Empelde (SH1-3 am Ententeich) treffen 
sich nach Pausende direkt vor der Sporthalle. Dieser Bereich darf also 
nicht während der Pause aufgesucht werden. Für Kurse in 
Multifunktionshalle ist der Treffpunkt direkt in der Magistrale vor den 
Umkleidekabinen. Kurse der Ballsporthalle (SH4) treffen sich nach 
Pausenende direkt vor der Halle. In Ronnenberg treffen sich die 
Sportgruppen in der Pausenhalle bzw. vor dem Turnhallen-Eingang. 

11. In der Halle suchen alle Schülerinnen und Schüler sofort die ihnen 
zugewiesenen Umkleideräume auf. Finden sie vor Verschmutzungen 
oder sonstige Unregelmäßigkeiten vor, teilen sie das umgehend und 
unaufgefordert ihrer Lehrkraft mit (vgl. Nr. 15).  

12. Wertsachen/Ipads sollen grundsätzlich nicht im Umkleideraum 
verbleiben. Dies werden im Regieraum (SH1-3/SH4) verschlossen oder 
die Lehrkraft stellt einen Bereich zur Ablage zur Verfügung. 

13. Während des Unterrichts haben sich alle Schülerinnen und Schüler in 
ihrem Hallenteil /auf ihrem Platzabschnitt aufzuhalten. Ausnahmen davon 
kann nur die Lehrkraft der Gruppe zulassen. Für den gesamten 
Umkleidebereich in der Großsporthalle gilt während des Unterrichts 
absolutes Zutrittsverbot. (Ausnahme: die Lehrkraft geht selbst mit und 
hat für Aufsicht über den Rest der Gruppe gesorgt.) Für die kleine und 
die neue Halle werden hierzu entsprechende Regelungen mit der 
Lerngruppe getroffen. 

14. Den Anweisungen der Lehrkräfte bezüglich der 
Sicherheitsbestimmungen ist unbedingt Folge zu leisten. Hierzu gehören 
das Verbot des Tragens von Uhren, Ketten, Ringen (Finger-, Ohr- 
Piercing), Kauen von Gegenständen aller Art sowie der Aufenthalt in den 
Geräteräumen. In Absprache mit der Lehrkraft ist das Mitbringen von 
Trinkflaschen gestattet (Lagerung im Eingang des Geräteraums, nicht in 
der Halle!). 
Wann die Lerngruppe am Unterrichtsende in  ihre Umkleideräume und 
später aus der Halle entlassen wird, regelt die Lehrkraft. Sie muss auch 
dafür sorgen, dass anderer Unterricht nicht gestört wird. Insbesondere in 
Sporthalle 4 gilt: Wir warten im Vorraum, bis die Lehrkraft die Halle 
aufschließt.  



15. Werden Beschädigungen oder Verunreinigungen festgestellt, gilt als 
Verursacher diejenige Lerngruppe, die die entsprechenden 
Räumlichkeiten vor dieser Feststellung genutzt hat (vgl. Nr. 10). 

16. Zu Beginn jedes Kurses/Schuljahres bestätigen die Beteiligten sowie 
deren Erziehungsberechtigte(n) mit ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme 
dieser Regelungen. Sie sind für Schüler*innen genauso wie für die 
Lehrer*innen, die für deren Einhaltung sorgen müssen, verpflichtend. Die 
Einhaltung soll das schulische Miteinander erleichtern und hilft vor allem 
in vieler Hinsicht Missverständnisse zu vermeiden. 

17. Für das Sportkursangebot können Kosten entstehen, z.B. für 
Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, besondere Ausrüstung wie 
Fußballschuhe für den Rasenplatz, Badmintonschläger, Meldegebühren 
für Sportwettbewerbe etc. 

Wichtige Informationen zum Verhalten in 
Biologie- Chemie- und Physikräumen  

Ein gefahrloses und sinnvolles Arbeiten mit Chemikalien und Geräten 
setzt voraus, dass verantwortungsvoll und vorsichtig 
experimentiert wird. Die folgenden Hinweise dienen also auch dem 
eigenen Schutz: 

                            

 Benutzung der Arbeitsräume: 
- Die Fachräume dürfen nur unter Aufsicht des Fachlehrers bzw. 

der Fachlehrerin betreten werden. Vorbereitungsräume werden 
von den Schülerinnen/Schülern nicht betreten. 

- Zu Beginn der Stunde den Arbeitsplatz auf 
Verschmutzungen, Beschädigungen, Kaugummis usw. 
kontrollieren. Wird dies nicht getan und in der nächsten 
Stunde von der folgenden Klasse eine Beschädigung gemeldet, 
so ist der „Vorgänger“ für den Schaden verantwortlich.  

- Nahrungsmittel (Obst, Brote, Gemüse, Getränke, Kaugummi, 
Chips ....) sollten in NW-Räumen geschlossen aufbewahrt  

 werden (also keine offenen Flaschen, Kakaotüten, offene   
 Brotdosen, angebissene Äpfel auf oder unter den Tischen). 

- In NW-Räumen darf nicht gegessen und getrunken werden 
(auch keine Hustenbonbons oder Kaugummis). Auch bitte 
keine Schminke oder Lippencremes benutzen. Das gilt 
auch für Klassenarbeiten. 

- Die Standorte des Verbandskastens, der Augendusche, der 
Feuerlöscher, der Löschdecke und der Notfalldecke sollen 
bekannt sein. 

- Der Fluchtweg soll bekannt sein. 
- Die Anweisung der Fachlehrer/innen unbedingt beachten 

 Verhalten vor dem Experimentieren: 
- Bei Gruppenexperimenten: Vor dem Experimentieren das 

Experiment  p l a n e n  und organisatorische Absprachen 
treffen. Also erst einmal in Ruhe hinsetzen und diese 
Absprachen treffen und nicht gleich los laufen und die Geräte 
holen. 

- Auf dem Tisch Platz schaffen (Bücher und andere Dinge sollten 
in die Taschen gepackt werden oder auf Tische gelegt werden, 
auf denen nicht experimentiert wird. 

- Jeder in der Arbeitsgruppe legt sich ein Protokollblatt zurecht, 
auf dem Beobachtungen, gemessene Werte, Versuchszeiten ... 
festgehalten werden. 

- Bei allen Versuchen, die dies erfordern, soll eine Schutzbrille 
getragen werden. Bei Versuchen mit dem Gasbrenner werden 
generell Schutzbrillen getragen. 

                                                                

- Die Schlauchverbindungen zum Gashahn auf einwandfreien 
Sitz und Dichtigkeit überprüfen (sonst wird der Gashahn zum 
Flammenwerfer). 



 Durchführung der Experimente: 
- Giftwirkung zeigen alle Chemikalien mehr oder weniger. Daher 

nichts verschlucken und Belastungen der Haut und der 
Atemwege vermeiden. Auch keine Hand-zu-Mund-Bewegungen 
ausführen. 

- Die Stoffmengen sollten für jedes Experiment möglichst klein 
gewählt werden. 

- Ein chaotischer Arbeitsplatz steigert die Unfallgefahr. Also auf 
dem Experimentiertisch für Ordnung und Übersicht sorgen. 

- Chemikalien sollten nie mit den Fingern angefasst werden. 

- Achte darauf, dass die Deckel der Chemikaliengefäße nicht 
vertauscht werden (Gefahr der Verunreinigung. 

- Nach der Entnahme von Chemikalien die Gefäße sofort wieder 
verschließen. 

- Falls zu viel von einer Chemikalie entnommen wurde, darf 
diese nicht wieder in das Vorratsgefäß zurückgegeben werden 
(Gefahr der Verunreinigung). 

- Nur dann mit dem Experimentieren beginnen, wenn die 
Funktionsweise der Geräte genau bekannt ist. Bei Unklarheiten 
nachfragen und den Versuchsaufbau kontrollieren lassen. 

- Schäden am Experimentiergerät oder verunreinigte 
Chemikalien sofort melden. 

- Während des Experimentierens gehört die uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit dem Versuchsgeschehen. Beim 
Experimentieren schon Fachgespräche über den Versuch 
führen (Beobachtungen, Vermutungen .....), nicht aber über das 
Fernsehprogramm, die Fahrstunde oder das Kinoprogramm 
von gestern diskutieren. 

- Jeder ist für das Verhalten der anderen aus der Gruppe 
mitverantwortlich.  
 

- Die Mündung von Reagenzgläsern nie auf andere Personen 
richten. 

- Geschmacks- und Geruchsproben nur nach Aufforderung der 
Fachlehrerin/des Fachlehrers durchführen. 

- Wenn mit feuergefährlichen Stoffen gearbeitet wird, ist 
besondere Vorsicht geboten (Feuerzeug und Gasbrenner 
entfernen)        

- Verspritzte oder verschüttete Chemikalien sollten sofort entfernt 
werden. 

- Haare und Kleidung vor der Berührung mit der Brennerflamme 
schützen. (Lange Haare mit einem Haargummi zusammen 
binden) 

Verhalten nach dem Experimentieren: 
- Entsorgung von Chemikalienresten nur gemäß der  

Versuchsanleitung bzw. gemäß den Ansagen der Fachlehrerin/
des Fachlehrers 

- Glasscherben und Glassplitter nicht in den normalen 
Abfalleimer geben (Gefahr der Verletzung des Putzpersonals). 
Es gibt ein Extragefäß für Glasbruch 

- Nach dem Experimentieren die Geräte sorgfältig abbauen und 
säubern. 

- Jeder hilft beim Abbau der Geräte und beim Reinigen mit. Das 
Argument, „man habe doch schon alles aufgebaut“, gilt nicht. 

- Chemikalien und Geräte zurück stellen, Tische mit einem 
feuchten Tuch abwischen und den Wägeplatz säubern. 

- Nach dem Experimentieren sollte man sich die Hände 
waschen. 

- Kontrollieren, ob die Waschbecken in Ordnung sind. 

                     



Informationen zum Sexualkundeunterricht 
Liebe Eltern, 
Die Arbeitspläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht der Marie Curie Schule 
gehen in mehreren Jahrgangsstufen auf das Rahmenthema  „Gesundheit und 
Entwicklung des Menschen – Verantwortung des Menschen für sich und andere“ ein  
Hierbei können z.B. besprochen werden: 

- Hormonwirkungen bei der Reifung von Eizellen und Samenzellen 
- Aufbau der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane 
- Stadien der vorgeburtlichen Entwicklung 
- Möglichkeiten der Empfängnisverhütung (Pille, Kondom) 
- Geschlechtskrankheiten 
- Partnerschaftliches Verhalten 

Wenn diese Themenkreise im Unterricht besprochen werden, ist es sinnvoll, dass 
auch im Familienkreis die Fragen und Probleme der Schüler/innen aufgegriffen 
werden können. Das niedersächsische Schulgesetz fordert deshalb insbesondere 
für den Sexualkundeunterricht in §96, Absatz 4: 

(4) 1Die Lehrkräfte haben Inhalt, Planung und Gestaltung des Unterrichts mit den 
Klassenelternschaften zu erörtern. 2Dies gilt vor allem für Unterrichtsfächer, durch die das 
Erziehungsrecht der Eltern in besonderer Weise berührt wird. 3Die 
Erziehungsberechtigten sind insbesondere über Ziel, Inhalt und Gestaltung der 
Sexualerziehung rechtzeitig zu unterrichten, damit die Erziehung im Elternhaus und die 
Erziehung in der Schule sich soweit wie möglich ergänzen. 4Die Sexualerziehung in der 
Schule soll vom Unterricht in mehreren Fächern ausgehen. 5Sie soll die Schülerinnen und 
Schüler mit den Fragen der Sexualität altersgemäß vertraut machen, ihr Verständnis für 
Partnerschaft, insbesondere in Ehe und Familie, entwickeln und ihr 
Verantwortungsbewusstsein stärken. 6Dabei sind ihr Persönlichkeitsrecht und das 
Erziehungsrecht der Eltern zu achten. 7Zurückhaltung, Offenheit und Toleranz gegenüber 
verschiedenen Wertvorstellungen in diesem Bereich sind geboten. 

Die Schule kommt der vom Gesetz geforderten Informationspflicht mit 
diesem Schreiben nach. Die/der Fachlehrer/in wird Sie als Eltern zu 
gegebener Zeit mit einer schriftlichen Mitteilung auf diese Seite des 
Schulkalenders aufmerksam machen. 
Es könnte sein, dass Sie 

- noch weitere Fragen zu diesen Themengebieten haben 
- Vorbehalte gegenüber den Themen aussprechen möchten 
- Noch weitere Gespräche wünschen 

In diesen Fällen werden Sie gebeten, mit dem/der jeweiligen Fachlehrer/in  Kontakt 
aufzunehmen, damit Gesprächstermine vereinbart werden können. Bitte bestätigen 
Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie dieses Anschreiben gelesen haben. 

Vielen Dank 
Fachbereich Naturwissenschaften    

Arbeits – und Sozialverhalten 

Liebe Eltern, 
seit dem Schuljahr 2004/2005  regelt der Erlass „Zeugnisse in den 
allgemeinbildenden Schulen“ auch die Bewertung des 
Arbeits – und Sozialverhaltens. 
Sie erfolgt jeweils mit einer der fünf standardisierten Formen: 

• „verdient besondere Anerkennung“ 
• „entspricht den Erwartungen in vollem Umfang“ 
• „entspricht den Erwartungen“ 
• „entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen“ 
• „entspricht nicht den Erwartungen“ 

Die Bewertung des Arbeitsverhaltens bezieht sich vor allem auf die  
Gesichtspunkte Leistungsbereitschaft und Mitarbeit, Ziel- und 
Ergebnisorientierung, Kooperationsfähigkeit, Selbständigkeit, Sorgfalt 
und Ausdauer und Verlässlichkeit. 
Die Bewertung des Sozialverhaltens bezieht sich vor allem auf 
Reflexionsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Vereinbaren und Einhalten von 
Regeln, Fairness, Hilfsbereitschaft und Achtung anderer, Übernahme 
von Verantwortung und Mitgestaltung des Gemeinschaftslebens. 

Um die Bewertung Ihrer Kinder noch transparenter zu gestalten, 
haben wir einen Kriterienkatalog entwickelt, den sie auch hier im 
Schulplaner finden. 
Seit dem 2. Halbjahr des Schuljahres 2008/2009 findet dieser 
Kriterienkatalog Anwendung. 
Die Beurteilungskriterien werden durch die Klassenlehrkräfte mit Ihren 
Kindern besprochen und hängen in den Klassenräumen aus. 



überarbeitet am 25..04.2014 –Gom-   Anmerkung: Die Kriterien einer Beurteilungsstufe müssen nicht alle zutreffen, um die Einstufung einer Schülerin oder eines Schülers in die entsprechende Bewertungsstufe zu begründen. Es wird jeweils die Bewertung gewählt, aus dem 
die Mehrzahl der beschriebenen Kriterien erfüllt ist. .

Kriterien zur Bewertung des 

Arbeitsverhaltens 
Die Kriterien der Bewertungsstufen  
(A –E ) beziehen sich auf den  
Erlass  „Zeugnisse“ des  
Kultusministeriums vom  
24.5.2004: 

Gesichtspunkte 
der Bewertung 

• Leistungsbereit-
schaft  
und Mitarbeit 

• Ziel- und Ergeb-
nisorientierung 

• Kooperationsfä-
higkeit 

• Selbstständigkeit 
• Sorgfalt und Aus-

dauer 
• Verlässlichkeit

 In Erweiterung von C und B gilt: 
• beteiligt sich immer aktiv am Unterricht und bringt neue Aspekte ein 
• engagiert sich auch außerhalb der Schule bei schul– und unterrichtsbezogenen  

Aktivitäten (z.B. Wettbewerben, Praktika) 
• zeigt bei der selbstständigen Arbeit problemlösendes Denken 
• fertigt Hausaufgaben stets mit besonderer Sorgfalt anA

verdient 
besonde-

re Aner-
kennung

In Erweiterung zu C gilt: 
• beteiligt sich konstant  am Unterricht, zeigt sich an neuem Lernstoff interessiert 
• hat Arbeitsmaterial immer vollständig zur Hand, führt Mappen und Hefte vollständig und ordentlich 
• arbeitet selbstständig, zielstrebig und ausdauernd bei der Ausführung der gestellten Aufgaben 
• gibt bei der Gruppenarbeit weiterführende Impulse, kann Vorschläge anderer aufgreifen und  

weiterentwickeln 
• fertigt Hausaufgaben immer vollständig und ordentlich an B

entspricht 
 den 

Er-war-
tungen 
im vol-

len Um-

• folgt dem Unterricht in der Regel aufmerksam, ist grundsätzlich bereit, sich mit neuem Lernstoff  
auseinanderzusetzen 

• hat Arbeitsmaterial fast immer zur Hand, führt Mappen und Hefte weitgehend vollständig und ordentlich 
• versucht selbstständig gestellte Aufgaben zu lösen, arbeitet überwiegend zielstrebig und ausdauernd 
• bringt sich in der Regel konstruktiv in Gruppenarbeit ein 
• fertigt Hausaufgaben in der Regel vollständig und ordentlich an, hält sich an fachliche VereinbarungenC

ent-
spricht 

 den  
Erwar-
tungen 

• zeigt  geringe Aufmerksamkeit und Beteiligung am Unterricht sowie wenig Lernbereitschaft und  
Eigeninitiative 

• hat das Arbeitsmaterial häufig nicht zur Hand und führt Mappen unvollständig und unordentlich, 
• zeigt keine Ausdauer bei der Erledigung von Aufgaben 
• arbeitet in Gruppenarbeiten häufig nicht konstruktiv mit 
• fertigt Hausaufgaben unregelmäßig und nicht sorgfältig genug an; hält fachliche Vereinbarungen häufig 

nicht einD
entspricht 

den Erwar-
tun- 

gen mit 
Einschrän-

kungen

In Erweiterung von D gilt: 
• beteiligt sich kaum oder gar nicht am Unterricht, zeigt kaum Lernbereitschaft und Eigeninitiative 
• hat das Arbeitsmaterial selten zur Hand, führt Mappen ausgesprochen unordentlich, unvollständig 

oder gar nicht 
• arbeitet in Gruppenarbeitsphasen selten mit 
• hält  fachliche Vereinbarungen in der Regel nicht ein 
• fertigt fast nie Hausaufgaben anE

ent-
spricht 

nicht den 
Erwar-
tungen 



 

überarbeitet am 25..04.2014 –Gom-   Anmerkung: Die Kriterien einer Beurteilungsstufe müssen nicht alle zutreffen, um die Einstufung einer Schülerin oder eines Schülers in die entsprechende Bewertungsstufe zu begründen. Es wird jeweils die Bewertung gewählt, aus dem 
die Mehrzahl der beschriebenen Kriterien erfüllt ist. .

Kriterien zur Bewertung des 

Sozialverhaltens 
Die Kriterien der Bewertungsstufen  
(A –E ) beziehen sich auf den Erlass  
„Zeugnisse“ des Kultusministeriums  
vom 24.5.2004: 

Gesichtspunkte 
der Bewertung 

• Reflexions- 
fähigkeit 

• Konflikt- 
fähigkeit 

• Einhalten von  
Regeln 

• Hilfsbereitschaft 
und Achtung  
anderer 

• Übernahme von 
Verantwortung 

• Mitgestaltung 
des Gemein-
schaftslebens 

zusätzlich zu C und B gilt:  
• unterstützt schwächere Schülerinnen und Schüler;  trägt zur  

Konfliktlösung  bei 
• zeigt außerordentlichen Einsatz für das Schulleben und die  

Schulgemeinschaft A
verdient 

beson-
dere 

Aner-
kennung

zusätzlich zu C gilt: 
• zeigt Engagement für die Klasse; vertritt die Interessen der Klasse 
• erledigt Klassendienste und andere Gemeinschaftsaufgaben gewissenhaft 
• kann Kritik angemessen und respektvoll äußern und selbst annehmen. B

entspricht 
 den 

Er-war-
tungen 
im vol-

• verhält sich  überwiegend respektvoll, verantwortungsbewusst, tolerant und hilfsbereit 
• zeigt angemessene Umgangsformen und trägt zu einem positiven Klassen- und Schulklima bei 
• erledigt Klassendienste und andere Gemeinschaftsaufgaben 
• erscheint pünktlich, hält die Klassen- und Schulordnung ein, geht pfleglich mit dem Schuleigentum 

und  dem Eigentum anderer umC
ent-

spricht 
 den  

Erwar-
tungen 

• verhält sich nicht immer respektvoll, verantwortungsbewusst, tolerant und hilfsbereit 
• zeigt nicht immer angemessene Umgangsformen, beeinflusst das Klassenklima eher 

negativ 
• vernachlässigt Klassendienste und andere Gemeinschaftsaufgaben 
• stört wiederholt den Unterricht, erscheint mehrfach unpünktlich, verstößt  gelegentlich 

gegen die SchulordnungD
entspricht 

den Erwar-
tun-gen 
mit Ein-
schrän-
kungen

• verhält sich respektlos und intolerant, zeigt wenig Verantwortungsbewusst-
sein und Hilfsbereitschaft 

• zeigt häufig unangemessene Umgangsformen, beeinflusst das Klassenklima 
negativ 

• verstößt häufig gegen Klassen- und Schulregeln; beschädigt oder zerstört  
Inventar, wendet Gewalt an 

• stört anhaltend den Unterricht 
E

ent-
spricht 

nicht den 
Erwar-
tungen



Eltern-/Schülerinformation über den Umgang mit  
Fehltagen/ bei Krankheit 

von Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 - 10 

➢ Erziehungsberechtigte müssen ihre Kinder bei Krankheit morgens über 
den webuntis Elternaccount oder telefonisch im Sekretariat abmelden. 

➢ Abmeldungen über den Elternaccount gelten automatisch als 
entschuldigt, außer bei Attestpflicht. Telefonische Abmeldungen 
müsse innerhalb einer Woche schriftlich bei den Klassenlehrkräften 
entschuldigt werden. Ärztliche Atteste müssen innerhalb einer Woche 
vorgelegt werden 

➢ Alle Fehltage werden im Zeugnis vermerkt, getrennt nach entschuldigt 
und unentschuldigt. 

➢ Bei auffällig vielen Fehltagen wird eine Attestpflicht ausgesprochen; in 
besonders schweren Fällen kann auch ein amtsärztliches Attest 
verlangt werden. 

➢ Mehrere unentschuldigte Fehltage können zu folgenden Maßnahmen 
führen: 

➢ Gespräch mit der Klassenlehrkraft 
➢ Schriftliche Verwarnung 
➢ Runder Tisch mit der Schulsozialarbeit oder der Jugendhilfe 

Zehn unentschuldigte Fehltage führen zur Anzeige 
wegen Verletzung der Schulpflicht. 

➢ Beurlaubungen ab 2 Tagen müssen mindestens eine Woche vorher 
schriftlich bei der Schulleitung beantragt werden 

Information zum Trainingsraum 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in unserer Schule wurde ein Raum eingerichtet, in dem die Schüler/innen die Möglichkeit 
haben, verstärkt soziales und eigenverantwortliches Lernen und Handeln zu trainieren. Wir 
möchten Sie hiermit informieren. Ausgangspunkt sind dafür drei Grundsätze: 

• Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht ungestört zu lernen. 
• Jede Lehrkraft hat das Recht ungestört zu unterrichten. 
• Jede/r muss die Rechte des Anderen respektieren. 

Wenn diese Grundsätze nicht beachtet werden, kommt es zu störendem Verhalten im 
Unterricht. Im Trainingsraum können die  Schüler/innen über ihr Verhalten nachdenken und 
nach einer Beratung werden Vorschläge für verändertes Verhalten in einem Rückkehrplan 
aufgeschrieben. Die im Raum Aufsicht führende Lehrkraft und die Lehrkraft, bei der der/die 
Schüler/in gestört hat, besprechen mit den Jugendlichen den Rückkehrplan. Sie entscheiden, 
ob er/sie wieder in den Unterricht zurückkehren kann. 

Häufige Trainingsraumbesuche haben folgende Konsequenzen: 
• Besucht Ihr Kind zum 3. Mal den Trainingsraum, werden sie von uns schriftlich 

informiert. 
• Beim 6. Mal wird Ihr Kind für den Rest des Schultages vom Unterricht 

ausgeschlossen. Ihr Kind startet zum Folgetag zur zweiten Stunde im 
Trainingsraum. Sie werden schriftlich informiert und die Klassenlehrkraft wird sich mit 
Ihnen in Verbindung setzen.   

• Wird Ihr Kind zum 9. Mal den Trainingsraum besuchen, erfolgt ein Ausschluss vom 
Unterricht für den Rest des Schultages und den Folgetag. Sie werden schriftlich 
informiert und die Schulleitung wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ihr Kind 
startet nach der zweitägigen Suspendierung zur 2. Stunde im Trainingsraum.  

• Erfolgt ein 12. Besuch im Trainingsraum wird Ihr Kind vom Unterricht 
ausgeschlossen. Sie und Ihr Kind erhalten eine Einladung zur Klassenkonferenz. 
Erst nach dieser Konferenz ist eine Teilnahme am Unterricht wieder möglich. 

Für den Fall, dass ihr Sohn oder ihre Tochter sich weigert in den Trainingsraum zu 
gehen oder im Trainingsraum gegen die Regeln verstößt, wird er oder sie von der 
Schulleitung nach Hause geschickt. Sie werden schriftlich informiert und die 
Klassenleitung setzte sich mit Ihnen in Verbindung. Ihr Kind startet am Folgetag zur 
zweiten Stunde im Trainingsraum.   

Ziel dieser Vorgehensweise ist es, für alle Schüler/innen die Unterrichtssituation zu 
verbessern. Gleichzeitig lernen sie den gegenseitigen respektvollen Umgang miteinander. Alle 
können so einen größeren Lernerfolg erzielen, der nur ohne Störungen möglich ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulleitung
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Anleitung für die WebUn7s-Eltern-Accounts 

Wozu kann ich ein Eltern-Account nutzen? 
Ab diesem Schuljahr haben Sie als Eltern / Erziehungsberech7gte die Möglichkeit, sich für einen 
WebUn7s-Zugang zu registrieren. Über diesen Zugang können Sie 
- eine Krankmeldung für Ihr Kind online eintragen (anstaF im Sekretariat anzurufen). 
- den Stundenplan Ihres Kindes sehen.  
- die Fehlzeiten und den Entschuldigungstatus (entschuldigt / nicht entschuldigt) Ihres Kindes einsehen. 

Wer darf das Eltern-Account nutzen? 
Krankmeldungen, die Sie eintragen gelten als entschuldigt.  
Darum müssen Sie sicherstellen, dass nur Sie als Eltern / Erziehungsberech7gte diesen Account nutzen. 
Das Gleiche gilt für Ihr ISERV-Account. 
BiFe beachten:  
* Bei AFestpflicht können Sie ebenfalls die Funk7on „Krankmeldung online“ nutzen. Das AFest muss dann 
aber zeitnah bei der KlassenlehrkraT eingereicht werden.  
* Befreiungen bzw. Beurlaubungen  (z. B. ArzFermin) müssen weiterhin im Voraus beantragt werden. 

Wie kann ich mich bei WebUn7s registrieren? 
WICHTIG: Melden Sie sich bei der Erstanmeldung unbedingt über einen Internetbrowser an und nicht 
direkt in der Un@s Mobile App! 

SchriF 1 
Besuchen Sie die Internetseite unserer Schule (hFps://
cms.mcs-rbg.de/) und klicken Sie dort die SchalWläche 
„WebUn7s“ an. 

Alterna7v können Sie auch direkt  
bei www.webun7s.com unsere Schule suchen. 

SchriF 2       
a) Wählen Sie unsere Schule aus.   b) Klicken Sie auf „Registrieren“. 
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SchriF 3 
Tragen Sie nun Ihre E-Mail-Adresse in das entsprechende Feld ein und drücken Sie auf senden. 
Sie müssen hierfür Ihre die E-Mail-Adresse Ihres ISERV-Eltern-Accounts nutzen.  
Ihre ISERV-E-MAIL-Adresse ist zugleich Ihr Nutzername bei WebUn7s. 
(Rechts sehen Sie, wie dies bei den Eltern unserer Schülerin Marie Curie aussieht.) 
 

 

 

SchriF 4 

Sie erhalten eine E-Mail auf Ihr ISERV-Eltern-Account.  
Sie klicken auf den Link und Ihr WebUn7s Account ist 
registriert. 

Alterna7v können Sie den Bestä7gungscode auf der 
vorher genutzten WebUn7s-Seite eingeben.  

 

SchriF 5 
Zum Abschluss der Registrierung müssen Sie nun ein 
neues Passwort setzen. 

BiFe beachten Sie 
die Vorgaben für 
WebUn7s-
Passwörter: 

Anschließend erhalten Sie eine E-Mail, die Ihre Registrierung bestä7gt. 
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Wie nutze ich das WebUn7s-Eltern-Account?    

Nach der erfolgreichen Registrierung können Sie 
sich über www.webun7s.com oder über die App 
un@s mobile einloggen. 

Wenn Sie die Un7s Mobile App auf einem Smartphone oder 
Tablet nutzen möchten, installieren Sie 
diese über den App Store (iOS) bzw. über den Google Play 
Store (Android) auf Ihrem Gerät. 

a) Ich möchte eine Krankmeldung für mein Kind eintragen: 
Sie wählen „Meine Abwesenheiten“ aus und tragen dann eine neue Abwesenheit ein.  
BiFe achten Sie unbedingt auf das rich7ge Datum.  
Als Grund wählen Sie „Online-Krankmeldung durch Erziehungsberech7gte“ aus.  
 

Nun haben Sie Ihr Kind für den Krankheitstag entschuldigt. 
Sie können unter „Meine Abwesenheiten“ auch jederzeit den Entschuldigungsstatus einsehen. 

b) Ich möchte in der App zu einem anderen WebUn7s-Profil wechseln, z.B. für das Geschwister-Kind. 
 
 
 
Sie klicken in der App auf „Profil“ und geben  
dann die Anmeldedaten für das weitere Profil ein. 

 
In ZukunT können Sie dann über den BuWon oben links 
schnell zwischen den Profilen wechseln. 



 
Leistungsbewertung 

Fach Sek I Sek II

mündlich/ schriftlich in % mündlich/ schriftlich in %
Deutsch 50/50 

Jg. 9/ 10   RS und Gym: 40/60
50/50 
E-Phase 40/60 
mit einer Klausur 50/50

Englisch 60/40 E-Phase: 60/40 
Q1/Q2 mit zwei Klausuren:  50/ 50 
Q1/Q2 mit einer Klausur: 60/ 40

Mathe 50/50 50/50

Spanisch 60/40 E: 50/50 
Q1/Q2 mit zwei Klausuren:  50/ 50 
Q1/Q2 mit einer Klausur: 60/ 40

Französisch 60/40  E: 50/50 
Q1/Q2 mit zwei Klausuren:  50/ 50 
Q1/Q2 mit einer Klausur: 60/ 40

Politik/ PW 2/3, 1/3 60/40, E-Phase 2/3,1/3

Erdkunde 2/3, 1/3 60/40, E-Phase 2/3,1/3

Geschichte 2/3, 1/3 60/40, E-Phase 2/3,1/3

Physik 60/40 50/50

Chemie 60/40 50/50

Biologie 60/40 50/50

Kunst Jg. 5/6: 20 schriftlich/10 mündlich/ 70 praktisch 
7 G, 8-10HS/RS: 25 schriftlich, 25 mündlich/ 50 
praktisch 
9G, 10G/ 30 schriftlich, 30 mündlich, 40 praktisch

1/3 mündlich, 1/3 schriftlich, 
1/3 praktisch

Musik 1/3 mündlich, 1/3 schriftlich, 
1/3 Praxis

LK: 50/50 
übrige Kurse: 1/3 mündlich, 1/3 schriftlich,  1/3 Praxis

Darstellendes Spiel 70/30 70/30

Pädagogik 70/30 bei einer Klausur pro Hj:    70/30 
bei zwei Klausuren pro Hj: 60/ 40

Religion 60/40 60/40

Werte und Normen 60/40 60/40

Islamische Religion 60/40 60/40

Sport 70% motorische Leistung 
30% sonstige Leistung

70% motorische Leistung 
30% sonstige Leistung

Wirtschaft Ohne Praktikum:   70/30 
mit Praktikum:      60/40

Hauswirtschaft 30 Theorie/ 40 Praxis/ 30 schriftlich

Textiles Gestalten 30 Theorie/ 40 Praxis/ 30 schriftlich

Gestaltendes Werken 30 Theorie/ 40 Praxis/ 30 schriftlich

Technik 60 Praxis/ 40 schriftlich

Profile im RS Zweig
Fremdsprachen 60/40

Wirtschaft 50/50

Technik 60/40

Gesundheit und 
Soziales

50/50



Das Ganztagskonzept der Marie Curie Schule 
Die Ganztagsangebote - mit verpflichtender Anwahl für die Jahrgänge 5-7 - haben die 
klassischen AGs abgelöst. 

Alle Angebote werden (mindestens) einem der fünf Ganztagsprofile zugeordnet. Diese 
sind: 
• Fit für’s Leben 
• Kultur und Bühne 
• Medien und Technik 
• Sport – aktiv und fit 
• Marie Curie –  Der Name ist Programm  

Haben die Schüler/-innen in ihrer Schullaufbahn dreimal ein ganzjähriges Angebot des 
gleichen Profils gewählt, bekommen sie auf Wunsch ein entsprechendes Zertifikat, das bei 
der Ausbildungsplatz- oder Praktikumssuche hilfreich sein kann. 

Hinweise zur Wahl der Ganztagsangebote 

Liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
es gelten folgende Regeln für die Teilnahme an den Ganztangeboten: 
• Da wir eine teilgebundene Ganztagsschule sind, müssen alle Schüler/-innen der 

Jahrgänge 5-7 (mindestens) ein Angebot aus einem der 5 Profile anwählen, und 
natürlich auch regelmäßig daran teilnehmen. Fehlstunden erscheinen – wie bei 
jedem anderen Unterricht – später im Zeugnis. Bei Fehlzeiten ist eine 
Entschuldigung vorzulegen. 

• Die Profilwahl ist grundsätzlich für das ganze Schuljahr gültig. Nur durch einen 
schriftlichen Antrag und nach Genehmigung durch die Schulleitung kann ein 
Wechsel oder eine Befreiung vom Ganztagsangebot erfolgen. 

• Wer durch sein Fehlverhalten den Ablauf der AG stört, kann vorübergehend vom 
Ganztag ausgeschlossen werden. Es muss dann - vergleichbar zum 
Trainingsraumkonzept - an einem Rückkehrplan gearbeitet werden. 

Der ausgefüllte und unterschriebene Wahlzettel ist bei der Klassenlehrkraft, bei 
Frau Drexler in Ronnenberg oder bei Herrn Meier im Freizeitraum / Empelde 
abzugeben. 

















Die folgenden Regelungen, Vereinbarungen, Erlasse, Ordnungen 
und Verbote habe ich zur Kenntnis genommen. 

➲ Beratung 

➲ Schulordnung an beiden Standorten 

➲ IServ Regeln für Schüler*innen und Erziehungsberechtigte 

➲ Verbot von Drogen 

➲ Materialgeld 

➲ Regeln für die Teilnahme am Sportunterricht 

➲ Verhalten in den Biologie- Chemie- und Physikräumen 

➲ Informationen zum Sexualkundeunterricht 

➲ Kriterien für das Arbeits- und Sozialverhalten 

➲ Eltern-/ und Schülerinformation über den Umgang mit Fehltagen/bei 
Krankheit von Schülerinnen und Schüler Jahrgänge 5-Q2 

➲ Mobbing Interventionsteam 

➲ Epochaler Unterricht 

➲ Leitfaden zur Kommunikation 

➲ Informationen zum Trainingsraum ab Klasse 7 

➲ Leistungsbewertung 

➲ Informationen zum Ganztag 

➲ 10 Gebote der Digitalen Ethik  

➲ Infektionsschutz 

➲ Datenschutzerklärung 

Name des Schülers/der Schülerin:          Klasse: 
  

          
Ort, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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Gesprächstermin

Einladung zu einem Gespräch    Antwort

Frau/Herr Ich stimme dem Termin zu:

wünscht ein Gespräch mit              o ja o nein

Frau/Herr Ausweichtermin

am: um: Uhr. am: um: Uhr.

Grund: am: um: Uhr.

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Einladung zu einem Gespräch    Antwort

Frau/Herr Ich stimme dem Termin zu:

wünscht ein Gespräch mit              o ja o nein

Frau/Herr Ausweichtermin

am: um: Uhr. am: um: Uhr.

Grund: am: um: Uhr.

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Einladung zu einem Gespräch    Antwort

Frau/Herr Ich stimme dem Termin zu:

wünscht ein Gespräch mit              o ja o nein

Frau/Herr Ausweichtermin

am: um: Uhr. am: um: Uhr.

Grund: am: um: Uhr.

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift



Gesprächstermin
Einladung zu einem Gespräch    Antwort

Frau/Herr Ich stimme dem Termin zu:

wünscht ein Gespräch mit              o ja o nein

Frau/Herr Ausweichtermin

am: um: Uhr. am: um: Uhr.

Grund: am: um: Uhr.

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Einladung zu einem Gespräch    Antwort

Frau/Herr Ich stimme dem Termin zu:

wünscht ein Gespräch mit              o ja o nein

Frau/Herr Ausweichtermin

am: um: Uhr. am: um: Uhr.

Grund: am: um: Uhr.

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Einladung zu einem Gespräch    Antwort

Frau/Herr Ich stimme dem Termin zu:

wünscht ein Gespräch mit              o ja o nein

Frau/Herr Ausweichtermin

am: um: Uhr. am: um: Uhr.

Grund: am: um: Uhr.

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift



Stundenplan

Uhrzeit/Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag



Stundenplan

Uhrzeit/Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag



Stundenplan

Uhrzeit/Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag



Stundenplan

Uhrzeit/Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag



 
Unterrichtszeiten im  Schuljahr 2024/25 

EMPELDE RONNENBERG

1. 08.15  –  09.00 08.00  –  08.45
2. 09.00  –  09.45 08.45  –  09.30

20 min 20 min

3. 10.05  –  10.55 09.50  –  10.25
4. 10.55  – 11.35 10.25  –  11.20

20 min 20 min

5. 11.55 –  12.40 11.40 –  12.25
6. 12.40  –  13.25 12.25  –  13.10
7. 13.25  –  14.10 13.10 –  13.55

10 min 10 min

8. 14.20  –  15.05 14.05  –  14.50
9. 15.05  –  15.50 14.50  –  15.35

5 min

10. 15.55  – 16.40
11. 16.40  – 17.25




